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Beschluss: 

Der Rat ermächtigt die Verwaltung ab dem Jahr 2012 die Kölner Sportvereine als Mieter von städti-
schen Sportanlagen oder Grundstücken von der Zahlungsverpflichtung für die Kosten der Straßenrei-
nigung sowie der Entwässerung für die befestigten Flächen im Rahmen der bestehenden Mietverträ-
ge für die Überlassung von unbebauten Grundstücken oder städtischen Sportanlagen freizustellen. 
Die Befreiung der Vereine von der Zahlungsverpflichtung für die vorgenannten Kostenbereiche erfolgt 
haushaltsneutral, indem diese vorab von den zur Verteilung vorgesehenen Mitteln der Pflege- und 
Unterhaltungsbeihilfe abgezogen werden. 
 

Sportausschuss 29.11.2011 

Finanzausschuss 19.12.2011 

Rat 20.12.2011 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 Nein 

 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       

a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       

a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       

a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung 

Die Stadt Köln vermietet unter bestimmten Voraussetzungen städtische Sportanlagen oder unbebau-
te Grundstücke gemäß der maßgebenden Richtlinien an Kölner Sportvereine, die im Vereinsregister 
eingetragen, gemeinnützig und dem StadtSportBund Köln angeschlossen sind. Bei der Vermietung 
von städtischen Sportanlagen übernimmt der Verein die allgemeine Pflege und Unterhaltung der An-
lage. 
 
Gegenstand der aktuellen Verträge ist, neben den allgemeinen Regelungen, auch die Pflicht des Mie-
ters, die laufenden Kosten zu tragen. Dabei sind grundsätzlich durch den Mieter die für die Mietfläche 
-gegebenenfalls anteilig- anfallenden Straßenreinigungs-, Kanalbenutzungs- und Müllabfuhrgebühren 
sowie die Kosten des Verbrauchs an Gas, Wasser und elektrischem Strom einschließlich des Ent-
gelts für Messeinrichtungen und die Schornsteinfegergebühren zu bezahlen oder zu erstatten. Soweit 
die Stadt bei diesen Kosten in 2010 in Vorleistung getreten ist, wurden diese den betroffenen Verei-
nen in Rechnung gestellt. 
 
Für die Pflege und den Betrieb der Sportanlagen erhalten die anspruchsberechtigten Vereine im Ge-
genzug gemäß der Beihilfenordnung zur Förderung des Kölner Sports eine Beihilfe. Diese Beihilfe 
wurde im Jahr 2010 zwar aktualisiert, aber betragsmäßig ergaben sich für die Vereine aufgrund der 
bekannten Finanzsituation seit Jahren stagnierende Beträge. 
 
Gleichzeitig steigen jedoch regelmäßig die Kosten für die Grundbesitzabgaben sowie die laufenden 
Verbrauchskosten. Die Vereine sind bemüht, die laufenden Verbrauchskosten durch eigene Maß-
nahmen, wie Änderung im Nutzungsverhalten und teilweise durch Investitionen zu senken. Die festen 
Kosten wie die Straßenreinigungsgebühr oder die Kosten für Flächenabwasser sind von den Verei-
nen jedoch grundsätzlich nicht beeinflussbar. 
 
Die Verwaltung wurde bereits durch verschiedene betroffene Vereine auf diese Problemlage ange-
sprochen. In darauf geführten Gesprächen mit dem Vorsitzenden und dem Geschäftsführer des 
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StadtSportBundes Köln (SSBK) sowie dem Kreisvorsitzenden des Fußballkreises Köln bestätigen 
diese die bestehende Problemlage für die Vereine und die daraus resultierende wirtschaftliche Schief-
lage, in die einige Vereine geraten können. Dabei wurde einvernehmlich festgestellt, dass die Forde-
rungsberechtigung im Hinblick auf die Nebenkosten selbst unstrittig ist.  
 
Die Bezirksvertretung Chorweiler hat in diesem Zusammenhang in ihrer Sitzung am 29.09.2011 be-
schlossen, den Rat und den Sportausschuss zu bitten, die Nebenkostenabrechnungspraxis unter den 
Aspekten der schweren Belastung von Sportvereinen, der Schwächung des Ehrenamtes, der sozial-
politischen Bedeutung des Sports auf vereinseigenen oder Bezirkssportanlagen auf alternative Rege-
lungen zu prüfen, die für die Sportvereine sozialverträglicher sind, so dass deren Bestand nicht ge-
fährdet ist. 
 
Im Interesse einer heterogenen Vereinslandschaft und in Würdigung der durch die ehrenamtlichen 
Funktionsträger unternommenen Anstrengungen zur Senkung der von ihnen beeinflussbaren Kosten 
sowie unter dem Aspekt einer sportlichen Solidargemeinschaft, schlägt die Verwaltung gemeinsam 
mit dem SSBK und dem Fußballkreis Köln vor, städtischerseits bei Vermietungen von der vereinsbe-
zogenen Rückforderung verauslagter Straßenreinigungs- und Entwässerungsgebühren für das Flä-
chenabwasser Abstand zu nehmen. 
 
Stattdessen werden die vg. Gesamtkosten im Wege eines Vorwegabzuges von den zur Verfügung 
stehenden Mitteln einbehalten und damit die Belastungen gleichmäßig auf alle Vereine verteilt. Die 
beschriebene Änderung des Abrechnungsverfahrens ist haushaltsneutral.  
 
Dies bedeutet, wenn man die Gebühren von 2010 zugrunde legen würde, dass bei der Auszahlung 
der Unterhaltungsbeihilfe im Hj. 2012 die zur Verfügung stehenden Mittel um einen Betrag in Höhe 
von 44.000,-- € für die vorgenannte Befreiung der Vereine reduziert würden. 

Die Vorlage ist dringlich, um die entstandene Verunsicherung bei einigen Vereinen zu beseitigen und 
so bereits jetzt eine Klarheit für die Zukunft zu erreichen. Im Vorfeld war eine Reihe von aufwendigen 
Abstimmungen notwendig. 

 
 


